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ln Kürze kommt die eSlM, ein
winziges, fest im Handy eingebautes
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lässt. Das erspart lhnen zwar die
Fummelei mit SIM-Karten, aber noch
ist nicht klar, ob Sie dann auch noch
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Conrad Pramböck: Warum Gehaltserhöhungen nur kurzfristig wirken

Gehaltserhöhungen wirken sich meist nur kuizfristig motivierend auf die Leistung der Mitarbeiter aus. Wem es gelingt, einen
Mitarbeiter ein halbes Jahr mit einem höheren Grundgehalt zu motivieren, kann sich schon g[ücklich schätzen. ln der Regel

verflüchtigen sich die positiven Effekte beim Mitarbeiter bereits nach ein bis zwei Monaten, allerdings zu dauerhaft höheren
Kosten für das Unternehmen. Warum dies so ist und wetche Folgen Arbeitgeber daraus ableiten sollen, erläutert der Autor im
aktuellen Fachbeitrag.
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+Editorial ....
Klinische Arzneim¡ttelprüfung - Neuerungen im Recht der Europäischen Union
Von Christian Kopetzki

tseiträge
+ Die Auswirkungen des Strafrechtsänderungsgesetzes (SIRAG) 2015 auf den
medizinischen Bereich. . . .

Mit dem Stn ¿[C 2015, das mit l. l. 2016 in Kraft getreten ist, erfolgte die wohl größte Strafrechtsreform der
vergangenen ]ahre. Diese Reform hat auch Auswirkungen auf den medizinischen Bereich. So wird zum
einen die grobe Fahrlässigkeir generell definiert ($ O e¡s 3 StGB), was mittelbar bei den fahrlässigen Tö-
tungs- (gg 80, 8l StGB) und Verletzungsdelikten (S 8S StGB) im Kontext medizinischer Behandlungen zu
Veränderungen führen kann (4.). Im Bereich der fahrlässigen nicht-schweren Körperverletzung (S 88 Abs 1

StGB) wird eine spezielle Privilegierung für den medizinischen Bereich eingefüLhrt (S 88 Abs 2 Z 3 StGB),
um das besondere Risiko für Verletzungen sachgerecht zu berücksichtigen (8.). Schließlich wird im Sucht-
mittelbereich der Grundsatz ,,Helfen statt Strafen" ausgeweitet, indem die Anzeigepflicht minderschwerer
Suchtgiftdelikte durch eine Verständigungspflicht der Gesundheitsbehörden substituiert (S 13 Abs 2a und
2b Suchtmittelgesetz [SMG]) und damit der Grundsatz ,,Therapie statt Strafuerfahren" unterstrichen wird
(C.). Diese zentralen Änderungen werden kurz dargestellt und am Ende zusammenfassend gewürdiCt (D.).
Von Alois Birklbauer

+ Klinische Prüfung von Arzneimitteln im Umbruch . . . ,

Überblick über wesentliche Änderungen durch die VO (EU) 536/2014
Die VO (EU) 53612014 bringt nicht nur eine umfassende Umgestaltung des Genehmigungsverfahrens für
klinische Prüfungen, sondern präzisiert auch deren materielle Voraussetzungen (va betreffend vulnerable
Personengruppen). Weiterer zentraler Eckpunkt ist die Normierung weitreichender Veröffentlichungs-
pflichten für Sponsoren.
Von Cløudia Zeinhofer

å ArzteG : Organzuständigkeit, Kompetenzübertragung und -überschreitung
Das ÄrzteG normiert zur Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztekammer bestimmte Kammerorgane, weist
diesen jeweils konkrete Kompetenzen zu und ermöglicht in Einzelfällen auch eine Aufgabenübertragung an
ein anderes Organ. Spannend ist hier vor allem das Verhältnis zwischen Vollversammlung, Vorstand und
Präsidium. Diesem Thema und Fragen der Zuständigkeit sowie der Vorgangsweise und Rechtsfolge bei
Kompetenzüberschreitungen auf Bundesebene ist der Beitrag gewidmet.
Von Lukøs Stärker

Gesetzgebl.,¡ng Lind Verwaltung
Bearbeitet von Gerhard Aigner und Meinhild Hausreíther

+ IVF-Behandlung bei Minderjährigen . , . .

{ Kundmachungen
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+ Keine Haftung des ärztlichen Gerichtssachverständigen trotz Fachüberschrei-
tung . 22
oGH 30.7.2015,10 0b 50/15y
M i t A n nt erkLt n g v o n Aline' L ei s ch n e r - l, e n zh o,fc r

{ lrreführende Bezeichnung einer augenärztlichen Ordination als ,,Klinik" 28
oGH 11. 8. 2015, 4 0b 134/159
Mit Anmerlstng yotl Verena Christine Blunt
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Von Markus Kletter

Bericht
Ð Tagung ,,Das Recht der Fortpflanzungsmedizin 2015: Analyse und Kritik" .

Von Verena Christine Blum und Claudiø Gabauer

Standards
Ð lmpressum . .

.| Buchbesprechungen . . . . . . .

t Veranstaltungen und Seminare

31

37

37

1

38

40

Humanitäre Soforthi lfe. Unabhängig. Unparteiisch. Unbúrokratisch 3

Wir lassen die Hilfe
nicht untergehen. Wiltw6ltweit.

i\rzte ohne Grenzen ist mit Schiffen auf dem Mittelmeer unterwegs,
um Bootsflüchtlinge in Seenot zu retten und medizinisch zu versorgen.

Erste Bank IBAN AT432On1289 2684 7600 Telefon 0901 700 800 (Mehrwertnummer: 7 Euro Spende pro Anruf) www.aerzte-ohne-grenzen.at

AIl;:TE
Ot rl'JE
GfÌENZEN

3



DVBI
D EUTSCH ES VERWALTU N GSB LATT

INHALT 3 . 2016

Möglichkeiten und Grenzen von
Betriebsbeschränkungen als Mittel der
Lärmreduktion
Prof. Dr..lürgen Kúhling, LL.M., und Dipl.-Jur. (Univ.)
Martin Seiler, Regensburg 155

Ausgleich der Länder an die Kommunen für
Vergabegesetze?
Ministerialrat a.D. Dr. Klaas Engelken, Winterbach 163

120 Jahre Reichsgerichtsgebäude - Symposion in
Leípzig
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer,
RichteramBGH-Anwaltssenat, Münster/Osnabrück 167

DVBlaktuell
Vorschau/lmpressum

Völker-, unions- und verfassungsrechtliche
Mög¡lichkeiten einer Begrenzung der
Zuwanderung von Flüchtlingen und
Asylsucheriden
Dr. Klaus Ritgen, Berlin

Mission Goldfinger - Die Deutsche Bundesbank
unter dem Objektschutzschirm der Bundespolizei
Prof. Dr. Marc Wagneç Brühl und Polizeioberrat
Andreas Schmidt, Koblenz

Tagung junger Prozessrechtswissenschaft ler
2O15 - Einheit der ProzessrechtswissenschaftT -
Tagung am 18./19. September 2015 an der
Universität zu Köln
Wiss. Mit. Patricia Bals, Köln

Rengeling/M iddeke/Gellermann (Hrsg.): Handbuch
des Rechtsschutzes in der Europäischen Union
Prof. Dr. Rüdiger Stotz, Luxemburg

Marsch/Vilain/Wendel (Hrsg.): Französisches und
Deutsches Verfassungsrecht
Prof. Dr. Uwe Kischel, LL.M. (Yale). attorney-at-law
(New York), Greifswald

lsensee/Kirchhof (Hrsg.): Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland
Präsident des Bundesfinanzhofs, Prof. Dr. h.c. Rudolf
Mellinghoff, München 179

Jasper: Religiös und politisch gebundene
öffentliche Amter
Prof. (em.) Dr. Wolfgang Rüfner, Köln/Meckenheim 181

Bundesverwaltun gsgericht
BVerwG, Urteil vom 11 .11 .2015 - 6 C 58.14 -
Diskriminierungsverbot fordert keine
angemessenen Schienennetz-
Benutzungsbedingungen

Heun: Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit
im Vergleich
Prof. i.R. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Stöckel: Smart Sanctions in der Europäischen
Union
Prof. Dr. Markus Kotzur, Hamburg

BVerwG, urteil vom 1.10.2015 -t c8.14-
Personengesellschaften können Sammler im
Sinne des KrWG sein

BVerwG, Urteil vom 2o.1o.2o15 - 3 c 15,1 4 -
Zuständigkeit für den Erlass einer Anordnung
zur Umsetzung von Verhaltenspflichten

BVerwG, Beschluss vom 29.10.2015 - 3 B 70.15 -
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
Divergenz

Oberverwaltungsgericht

Nds OVG, Beschlussvom 10.12.2015-5 ME 199/15-

Nachprüfbarkeit der Entscheidung des
Richterwahlausschusses und des
Bundesministers

Beilagenhinweis:
Mit dieser Ausgabe verteilen wir eine

Beilage der Verlag C.H. Beck oHG, München.
Wir bitten freundlich um Beachtung.

ilt
vil

137

149

173

175

177

178

183

188

192

194

196

&,.Rf,/
a

á
a

Â

Aufsåtze

DTIßí 3 "2e16

176



3t2016
Bayerische Verw

I Zeitschrift für öffentliches

Schriftleitel Dr. Herbert von Golitschek, Präsident a. D. des Bayerischen Verwaltungsgelichts Würzburg, Am Sonnenhang 1,

97204Höchb.:;.g, Tel. (0931) 4520649,Fax (0931) 4520921;E-Mail: bayvbl@boorberg.de

lnhalt

Abhandlungen

Bis chof/Hindinger/ Pukelsheim, Listenverbindungen - ein Relikt
im bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz - 73
Stellhorn, Verstoßen Einheimischenmodelle gegen europäische
Grundfreiheiten? - 77

Ausbildung und Prüfung

Aufgabe 5 der Ersten |uristischen Staatsprüfung 2013/1
107

Rechtsprechung

1. Februar 2016

Verwaltung

Literatur

Neuerscheinungen - 108

Notizen

U. a. Nachrichten, Neues aus der Rechtsprechung, Veranstaltun-
gen, Vorschau, Impressum - ll, lll, lV

VBI
w'fl/

ngsbl

a
a

BayVerfGH E.v.25.09.2015 Vf.9-Vll-'13 u. a Popularklage; Zustimmungsbeschluss des Bayerischen Landtags; Staatsvertrag

zum Glücksspielwesen in Deutschland; intraföderales Kollegialorgan; landesver-
fassungswidrige Vertragsbestimmung; Mindestlaufzeit; Zuständigkeits- und Ver-
antrvortungsklarheit; demokratische Legitimation; Vetorecht; Kontingentierung;
Ermächtigung der Ministerpräsidentenkonferenz; Giücksspielkoilegium; Werbe-
beschränkung ftir Spielhallen - 81

BayVGH B.v. 10.08.2015 22 ZB 15.1',t13 Immissionsschutzrechtliche Genehmigung fiir Windkraftanlage; Anforderungen
an die Schallimmissionsprognose; Anwendung der DIN ISO 96i3-2 fiir die
Schallimmissionsprognose; Anhaltswerte des Entwurfs der DIN 45680; Bedeu-

tung von Abnahmemessungen - 95

U.v. 10.03.2015 1 N 13.354 u. a. Teilflächennutzungsplan ,,Windkraft"; Normenkontrollanträge der Nachbarge-
meinde und von Bürgern der Nachbargemeinde; qualifizierter Abstimmungsbe-
darf; fehlende Rechtsnormqualität gegenüber Nachbargemeinde und deren Bür-
gern; anderweitiger Rechtsschutz - 98

8.v.23.06.2015 8 CE 15.1023 Beschwerde; einstweiliger Rechtsschutz; kein Anspruch aufBerücksichtigung
einer zweiten Zufahrt bei Straßenbaumaßnahmen, soweit für das Grundstück be-
reits eine angemessene Zufahrtsmöglichkeit besteht - 100

U.v. 22.06.2015 14 BV 14.2067 Beihilfe; berücksichtigungsfähiges Kind; eigener Beihilfeanspruch des Kindes; er-
höhter Bemessungssatz des Beihilfeberechtigten - 101

BVerwG B.v. 25.08.2015 1 B 40.15 Aufl<lärung'srüge; Beweismaß; Glaubensfreiheit; Flüchtlingsanerkennung; kirchli-
ches Selbstbestimmungsrecht; Konversion; Glaubenspraxis; Mitgliedschaft; Reli-
gion; religiöse Identität; religiöse Verfolgung; Staatskirchenrecht; Taufe; weitan-
schauliche Neutralität - 104

Wissenswertes für den Rechtsanwalt
BVerfG 8.v.03.09.2015 1 BvR 1983/15 Rechtsstaatsprinzip; wirkungsvoller Rechtsschutz; bürgerlich-rechtliche Streitig-

keit; Erledigung von Gerichtsverfahren in angemessener Zeir; Terminsverlegung;

Erscheinen eines wissenschaftlichen Artikels; Wissenschaftsfreiheit - 106

I BayVBl.3/2016



THEMEIVHE FT ZLl M GEWERBEARCHIV

wk

VER

Aktuelle Fragen
des Friedhofs- und Bestattungsrechts

Vorträge der 7. Speyerer Tage für Friedhofs- und Bestattungsrecht 2015

Alexander Niestedt, Speyer
Univ.-P-f Dr. Jan Ziekow Speyer
Prof. Dr. Lllrich Stelkens, Speyer

Miriam A. Wabnitz, Speyer
Torsten tr Barthel, Berlin

Prof Dr Dr Tode Matthias Sprange4 Bonn
Univ.-Prof. Dr. Christoplt Brüning, Kiel

Leirung: Prof. Dr. Ulrich Stelkens

Ðj -?l 54 lsr,,

TLU{G

0r6
Seite I - 64

Gildebuchverlog



Aktuetle Fragen des Friedhofs- und Bestattungsrechts
Vorträge d.er 7. Speyerer Tage für Friedhofs- und Bestattun$srecht 2015

Friedhofsplanungs- und -genehmigungsverfahren
Alexander Niestedt / Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow, Speyer

Pietät, Totenfürsorge, Totenruhe und postmortales
Persönlichkeitsrecht in der neueren Rechtsprechung zum
Friedhofs- und Bestattungsrecht

- Entwicklungen in den Jahren 2014 und 2015 -
Prof. Dr. Ulrich Stelkens /MiriamA. Wabnitz, Speyer

Grabnutzungsrechte und sonstige Nutzungsrechte an Friedhöfen
Torsten F. Barthel, Berlin

Umweltschutz im Friedhofs- und Bestattungswesen
Prof. Dr. Dr. Tade Matthias Spranger, Bonn

Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten bei Friedhofssatzungen
Univ.-Prof. Dr. Christoph Bruning, Kiel

Bestattungsgewerbe als zulassungspflichtiges Gewerbe?

- Gestaltungsmöglichkeiten de lege ferenda
Prof. Dr. Ulrich Stelkens, Speyer

I

:

i

I

i
j

s. 11

s.22

s. 31

s. 37

s.48



CHIV 2/2016 62. Jahrgang Seite 49 - 88

Abhandlungen
Entwicklungen im Messe- und Ausstellungsrecht 2013 - 2015

Handwerksrechtsnovelle von 2003. Was waren die Ergebnisse?

Mindestlöhne und IlO-Kernarbeitsnormen: Kemprobleme und
Perspektiven sozialer Sekundärziele im Vergaberecht - Teil I

Die Menschenwür'de im Businessplan: zur fallpraktischen
ökonomischen Relevanz einer juristisch-dogmatischen Streitigkeit

Dr. Heinrich Hilderscheid, München

Dr. rer. pol. Klaus Müller, Göttingen

Prof. Dr. Claas Friedrich Germelmann, Hannover

Prof. Dr. Mike Wienbracke, Recklinghausen

s. 49

s. 54

s. 60

s. 66

Buchbesprechungen
Bloehs/Frank, Akkreditierungsrecht, Kommentar

Schlachter/Heinig (Hrsg.), Europäisches Arbeits- und Sozialrecht.
Zugleich Band 7 der Enzyklopädie Europarecht

Dr. Peter Bleutge, Wachtberg

Prof. Dr. Walter Frenz, Aachen

s. 87

s. 88

Rechtsprechung und Erlasse
Verfassungsrechto Europarecht, allgemeines Wirtsch¿ftsverwaltungsrecht, allgemeines Gewerberecht

Blaulichtberechtigung, privater Dienstleistungserbringer, qualifizier-
ter Krankentransport, Auslandsrückholdienst, Retfungsdienst - Begnff,
Ausnahmegenehmigung, Berufsausübungsfreiheit BVerwG 12.03.15 3 C 28.13

Mitnahme von E-Scooter, Bus, ÖNV. Beförderungsbedingungen,
Behinderteq einstweiliges Verfügungsverfahren OLG Schleswig 20.11.15 1U 64115

Gewerbeordnung und sonstiges Gewerberecht
Sachverständiger, emeute Bestellung, besondere Sachkunde,
Nachweis, Zweifel,Zertifizierung, Gesamtwürdigung VG Berlin 30.09.15 4 K 35.15

Gaststätten, Handel, Dienstleistungen, Ladenschluss

Verkaufsverpackung, Vollständigkeitselklärung, Eigenmarke, Erstin-
verkehrbringer, AbÍìillea Handelsunternehmen, Systembeteiligung,
Verursacherprinzip BVeruG 30.09.15 '7 C 11.14

Sperrzeitverstöße, Fortgeltung einer Auflage nach GastG nach
Ink¡aÍltreten des NGastG, Außenbewirtschaftung, Zwangsgeldan-
drohung, einstweiliger Rechtsschutz VG Hannover 09.11.15 11 B 3507/15

Gaststätteffechtiiche Erlaubnis, Umweltinformationszugang,
Akteneinsicht, einstweiliger Rechtsschutz VGH München 22.09.15 22 CE 15.1478

Gaststätte. Außengastronom ie, Sondemutzungserlaubnis,
Gleichbehandlungsgebot VG Neustadt/Weinstr. 11.09.15 4 K 179l15.NW

Planungsrecht, Umweltrecht, sonstiges Wirtschaftsverwaltungsrecht

Windkraftanlage,Abschaltung,Ersatz, Einspeisevergütung KG Berlin 09.03.15 2U'72l1I.EnWG

s. 68

s.71

s. 73

s. 76

s. 78

s. 80

s.81

s. 83

Rechtsprechung und Erlasse Online
Exklusiv für Abonnenten: Zusätzliche Entscheidungen abrufbar unter www.gewerbe-archiv.de

Verfassungsrecht, Europarecht, allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, allgemeines Gewerberecht

Religionsgemeinschaft,,,Jehovas Zeugen",Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts BVerfG 30.06.15 2BvR1282lIl
Kopiervergütung, Pauschalvergütung, VerwettungsgesellschaÍt,
Ausschüttung an Verleger/Autoren, VenrielfÌiltigung zum EuGH 12.11.15 C-572113
privaten/kommerziellen Gebrauch, gerechterAusgleich (Hewlett-Packard Belgium)

Bauaufsichtliche Nutzungsuntersagung einer Wettannahmestelle als

Fortsetzung Inhalt 4. Umschlagseite

online

online



R t der Energ iewi rtschaft
Heft 1212015

l.n. r.i,ran.

Säcker

Jacob

de WyllWeisel
Blumenthal-

Barby

lre. nechtsprechuns

Der selbstständige Unternehmensteil vor dem administrativen Aus? -
Die doppelt enge Auslegung des S 64 Abs. 5 EEG durch das BAFA am
Beispiel der >eigenen Abnahmestelle<

Auskünfte im Bekanntmachungsverfahren gem. S 46 EnWG

- zugleich Besprechung von BGH->Springe< -
Netzintegration von zentralen Batteriegroßspeichern

493

500

507

BGH

OLG Ðüsseldorf

OLG Ðüsseldorf

OLG Ðüsseldorf

OLG Dresden

OLG Köln

LG Kiel

LG Lübeck

l-a. *¿= aktuett

Urteil vom 6.5.2015 - Vlll 2R255114
Zu den Voraussetzungen des Formaldehydbonus nach 5 27 Abs.5 EEG 2009

Beschluss vom 12.8.2015 - Vl-3 Kart 1 19/14 (V)

Zur Anerkennung einer freiwilligen Selbstverpflichtung
zur Verlustenerg iebeschaff ung

Beschluss vom 23.9.2015 - Vl-3 Kart 1 13/13 (V)

Zur Festlegung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode

Beschluss vom 21.10.2015 - Vl-3 Kart 163/09 (V)

Zu r Anwendun g des Vertei I un gsfa ktors bei der Erlösobergrenzenfestsetzung

Urteil vom 3.2.2015 - 4 U 1 152/1 4
Zu r Erstattungsfä h i g keit von i m Vorfeld ei nes Enteig nu ngsverfahrens
an gefa I lenen Anwa ltskosten

Urteil vom 7.5.2015 -7 U 127/14
Zu den Voraussetzungen einer Versorgungsunterbrechung

Urteil vom 10.6.2015 - 12 O 351114
Zur Fälligkeit von Rechnungsbeträgen in der Grundversorgung

Beschluss vom 19.2.2015 - 14 S 193114
Zur spartenü berg reifenden Versorgungsunterbrechu ng

514

518

524

537

541

543

544

548

Hampel Energieregulierung - Neues aus Gesetzgebung und Praxis- lVl2O15

Be ilage n h inweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wír eine
Beilage von Carl Heymanns.
Wir bitten freundlich um Beachtung.

549



baurechtl¡
blätter:b

D1 Afs**

baurechtliche blätter: bbl

Hérausgeber und Schriftleitung:
K. Giese, D. Jahnel

Beirat:
A. Kanonien G. Kienastberger,
W. Kirchmayer, W. Kleewein,
A. Kreiner, 5. Miessgang,
R. Mikulits, R. Moritz,
H. Neuhofer, K. Petermandl,
P. Trippl, A. Waldstätten

Ständige Mitarbeiter:
M. Auer, B. Egglmeier-Schmolke,
H. Hinterhofer, F. Keschmann

Redaktionsassistenz:
H. Stummer

Heft 1, Februar 2016
19. Jahrgang

Aufsatz
Dr. Gerhard Baumgartner,
Dr. Mathis Fister

Die spätere Verwendung von Wohnobjekten als
Freizeitwohnsitze nach der Novelle LGBI 3fl2015
zur Kärntner Bauordnung (K-BO)

Rechtsprechung
Öffentliches Recht

Burgenland 9 . Niederösterreich 9 .

Oberösterreich 10.Salzburg 11 .

Steiermark 12 . Tirol 13 ' Vorarlberg 14
Wien 15

Zivilrecht

Vergaberecht

Neues Baurecht
Burgenland 29 . Kärnten 29 .

Niederösterreich 29 . Oberösterreich 29
Salzburg 29 . Steiermark 30 .Tirol 30 .

Vorarlberg 30 .Wien 30

lmpressum

Ausgewertet im Abstract Service IBZ

1

9

29

15

28

31

\,\À,\ .. verIâ g()estcrrcich. lrt
r¡'r¡, u,. i r-r s 1'l rl r t a I . lr t

IVERLAG
I OSTþ,RREICH



Titelthema Zwischenbilanz:
gesetzlicher Min

Arbeit

Sc¿iales 9 Cmuorn Fn¡-r

Ein Jahr gesetzlicher Mindestlohn
Wer profitiert? Wo hapert es noch?

Recht 76 Mnnrn Börurrue /Tonsr¡rrr Wn¡-ren

Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschtand

f ahresbilanz der Rechtsprechung

Position 4 Ouven Knnlent
Unsolidarische Sonderregelung für Syndikusanwätte:
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Magazin 5 Gesetzentwurf zum Pflegeberufsgesetz:
Gewerkschaften warnen vor Schmatspurausbildung
Personalia
Aus der Gesetzgebung
Termine
Sprachl<urse bei der BA mit über 22o.ooo Ftüchtlingen

Pftege 22 Dnl.trel KnEurz
Die >regionaten Pflegebudgets<<

Wie die Bertelsmann Stiftung und Prognos AG

die Pftege bittiger machen wollen

27 Hn¡rs Nnxlelsxr
Große Pflegereform: Das ändert sich schon in diesem f ahr

Arbeit 28 Rolr Wrrure l/Hn¡¡s Nnxl¡sru
Arbeit und Arbeitslosenversicherung:
Was sich zum Jahreswechsel änderte

Soziales 32 Rolr Wtruxel/Hnns Nnru¡l-sru

Grundsicherung, Kindergeld, Kinderzuschlag,

BAföG, Unterhatt:
Die wichtigsten Änderungen im Sozialbereich ab zo16

6

7

8

8

lr,¡ nnlt

Seit.lanuar zor5 gilt der gesetz-

liche Mindesttohn von 8,5o Euro.

Über seine Einführung wurde

lange gestritten. Es gab etliche

Prognosen, die einen drastischen

Abbau von Stellen - insbesondere

für Geringqualifizierte - vorherge-

sagt hatten, wenn in Deutschtand

eine gesetztiche Lohnuntergrenze

eingeführt würde. Was ist im

ersten lahr mit dieser Untergrenze

tatsächtich passiert? Was hat

der Mindestlohn gebracht? Wie

wird von einigen Arbeitgebern

versucht, ihn zu umgehen? Welche

wichtigen Urteite gab es dazu und

welche rechtlichen Fragen sind

noch offen?

Die Bundesregierung plant in

diesem Jahr noch einen dritten

Baustein zur ReÎorm der Pftege.

Damit sollen die Kommunen

wieder stärker in die Ptanung,

Steuerung und Beratung der

Pflege eingebunden werden.

Passend dazu hat die Bertets-

mann Stiftung schon zor4 ein

>Konzept für ein regionales

Pflegebud get<r veröffentticht. Es

ist im Kern ein sparpotitisches

Mode[[ zur Reduzierung des

Bedarfs an professionellem

Pftegepersona[.
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Rechtsprechungsdienst Soziale Sicherheit

Beratungshilfegesetz

BVerfG,'Beschluss vom 7. 10.2A15 - 1 BvR 1962111. Praf. Dr. Ulrich ty'/enner

Ein Anspruch auf Beratungshilfe kann auch beím Widerspruch gegen sozialrechtliche Be-
scheide bestehen, Das Gericht darf den Antrag nicht pauschal mit der Begründung ableh-
nen, der Antragsteller handete mutwillig oder könne den Widerspruch selbst einfegen.

'qrt
T

2076

.: r, I .

,i,ìì::i,'ì,t¡.

Wenn sich das BVerfG ausführlich mit ei-

nem Beschtuss des Amtsgerichts Landshut
aus dem lahr zon über die Ablehnung von

Beratungshilfe befasst und einer Verfas-

sungsbeschwerde dagegen stattgibt, hat
das etwas zu bedeuten. Das höchste deut-
sche Gericht will ersichtlich signatisieren,
dass es die bei den Amtsgerichten verbrei-
tete Praxis, Beratungshilfe für Widersprü-
che in sozialrechtlichen Angelegenheiten
mit der pauschaten Begründung abzuteh-
nen, der Betroffene könne den Wider-
spruch auch selbst eintegen, nicht für ver-

fassungsl<onform hä[t.

Beschwerdeführer gilt aIs >Querulant<
Der Beschwerdeführer hatte durch einen
Anwatt Widerspruch gegen einen Bescheid

der DRV Bund eingelegt, mit dem ein An-

trag auf Maßnahmen zur medizinischen
Rehabilitation abgelehnt worden war.

Nachträglich beantragte er dafür Bera-
tungshilfe. Das zuständige Amtsgericht
lehnte das mit der Begründung ab, die
Rechtsverfolgung sei mutwillig und im üb-
rigen habe der Betroffene den Widerspruch
auch ohne Unterstützung durch einen Be-

votlmächtigen begründen l<önnen. Diese
Entscheidung verletzt nach Auffassung
des BVerfG den Anspruch des Beschwerde-
führers auf rRechtswahrnehmungsgleich-
heita (Art. 3 Abs. r in Verbindung mit Art.
zo Abs. r und Abs. ¡ GG).
Ganz deutlich betonen die Verfassungs-
richter, dass der >Unbemittelte< bei der
Wahrnehmung seiner Rechte einem Bemit-
telten gleichzustelten sei. Vergleichsper-
son ist der >Bemittelte<, der >bei der lnan-
spruchnahme von Rechtsrat auch die

hierdurch entstehenden Kosten berück-
sichtigt und vernünftig abwägt<r. Wenn ein

Versicherter, der einen Bevollmächtigten
im Widerspruchsverfahren setbst bezahten

müsste, sich nach Abwägung a[[er Umstän-
de - Wichtigl<eit der Sache, tatsächliche
und rechtliche Schwierigl<eiten, eigene
Kenntnisse und Artikulationsmögtichkei-
ten - für dessen Beauftragung entscheiden
wlirde, darf einem nicht zahlungsfähigen
Menschen die Beratungshilfe nicht versagt
werden.

Anspruch auf Beratungshilfe schon
beim Widerspruch
Pral<tisches Gespi.ir lassen die Verfas-

sungsrichter auch hinsichtlich des Um-

fangs der vom Bevollmächtigten zu [eis-

tenden Hitfe erl<ennen. Das Amtsgericht
hatte sich aufden Hinweis beschränl<t, der
Betroffene l<önne den Widerspruch auch

selbst eintegen. Das ist nach 5 84 SGG of-
fensichtlich richtig und ebenso offensicht-
lich triviat, weil der Anwatt vor allem zur
Begründung des Widerspruchs bestettt
worden war. Dazu heißt es aus Karlsruhe
erfreulich deuttich: >Regetmäßig fiìhrt
nicht die bloße Einlegung des Wider-

spruchs zur begehrten Änderung der ange-
fochtenen Entscheidung, sondern erst des-

sen sorgfältige Begründung<. lm Ktartext:
wenn der Bevollmächtigte für den Betrof-
fenen im Widerspruchsverfahren etwas er-

reichen wil[, muss er den Widerspruch ein-
gehend begrijnden.
Das I(ann er lassen, wenn er sich von vorn-
herein nichts erwartet, so dass das Wider-

spruchsverfahren nur >Durchlaufstation<r
zum sozialgerichtlichen Verfahren ist. Was

1- Beratungshilfegesetz

2 Krankenversicherung

3 Alterssicherung

4 Krankenversicherung

5 Kranl<enversicherung

6 Pflegeversicherung

7
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Entscheidungen

UN-Kaufrecht (clsG)

Art.4 CISG, S 533 ZPO

Legt der Beklagte gegen das Vorbehaltsurteil im
Urkundenprozess Berufung ein, kann der Kläger im

Berufu n gsverfah ren vom U rku nden prozess a bstehen,

auch wenn die Frist für die Anschlussberufung ver-

strichen ist.

Art.4 CISG,5 138 Abs. 4ZPO, Art.1243 Abs. 2 CC

1. Die Bestimmung des Lieferortes ,,Terms of delivery:

EXW - Ex works" ist so auszulegen, dass damit der Sitz

der Verkäuferin gemeint ist.

2. Das Bestreiten der Lieferung der Ware mit Nicht-

wissen seitens der Käuferin ist nach 5 138 Abs.4 ZPO

unzulässig.

3. Zu den Voraussetzungen, der Aufrechnung vor
Gericht nach italienischem Recht (Ar1.1243 Abl2
Codice civile italiano).

Deutschland: OLG Celle, Urteil vom 29.1.2015 -
6U 331t4

Anmerkung
Aufrechnung in UN-Kaufuerträgen
RA Prof. Dr. Burghørd Piltz,Hambwg

Art. 25, 49 Abs. I lit. a, Art. 51 Abs. 2, Art.75,78 CISG

1. Auch die Verletzung der Pflicht zur Verschaffung der

durch Vertrag oder Handelsbrauch vorgeschriebenen

Dokumente kann eine Vertragsaufhebung gem. N[.49
Abs. 1 lit. a C|SG rechtfertigen.
2. Auch Mängel der die Ware repräsentierenden Doku-

mente müssen gemäß Art. 39 CISG gerÜgt werden.

3. Eine vertragswidrige Dokumentenvorlage unter
einem Akkreditiv berecht¡gt den Käufer zwar, die An-

nahme der Dokumente zu verweigern, führt jedoch

nicht stets zur Möglichkeit der Vertragsaufhebung nach

Art.49 CISG. Ob die Vorlage konformer Dokumente eine

Wesentlichkeit im Sinn von Art. 25,49 Abs.l lit. a CISG

zukommt, ist aufgrund des zugrunde liegenden Kauf-

vertrags zu entscheiden.

4. Dcr Begriff der wesentlichen Vertragsverletzung

nach Art. 25 CISG ist, da das C|SG vom Vorrang der Ver-

tragserhaltung ausgeht, restriktiv auszulegen, so dass

nur Warenmängel von erheblichem Gewicht hierfür
relevant sind. Dazu zählen insbesondere solche Mängel,

die mit zumutbarem Aufwand in angemessener Frist

nicht behoben werden können, so dass die Ware prak-

tisch unbrauchbar oder unverkäuflich oder ihr Weiter-

verkauf jedenfalls nicht zumutbar ist.

5. Zur Darlegungs- und Beweislastverteilung für
die Vorhersehbarkeit des wesentlichen Nachteils iSd

Art.25 CISG.

6. Die Auflösung des ganzen Vertrages nach Art. 51

Abs. 2 CISG setzt bei gleichartigen (grundsätzlich teil-

baren) Sachen voraus, dass diese sich praktisch über-

haupt nicht unterscheiden bzw. nicht - oder nur mit
großem Aufwand - aussortieren lassen.

7. Zu den Anforderungen an die Spezifizierung der
Vertragswidrigkeit iSd Art. 39 CISG.

247

250
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8. Der Lieferzeitpunkt nur dann im Sinn von Art. 25

C|SG wesentlich, wenn der Käufer bei Nichteinhaltung
lieber keine Lieferung als eine verspätete will.

9. Die Wesentlichkeit iSd Art. 25 C|SG bestimmt sich

nach dem Erfolg bzw. den Folgen der Vertragsverlet-

zung für die Käuferin und nicht danach, ob das Tun oder

Unterlassen der vertragsbrÜchigen Partei als besonders

schwerwiegend anzusehen ist. Entscheidend ist der

Handlungsunwert und nicht der Erfolgsunwert der

Pflichtverletzung.
10. Mehrere für sich allein nicht wesentliche Vertrags-

verletzungen können kumulativ die Schwelle der
Wesentlichkeit erreichen, wobei sie nicht einfach ,,ad-
diert" werden können. Erforderlich ist, dass durch die
Kom bination der verschiedenen Vertragswidrigkeiten
der Käuferin vorhersehbar im Wesentlichen entgeht,
was sie nach dem Verträg hätte erwarten dürfen.
11. Zinsen nach Art. 78 CISG werden ab Schadensein-
tritt geschuldet; unabhängig davon, ob die genaue Hö-

he des Anspruchs schon feststeht oder nicht. Bei einer
Schadensberechnung nach Art.75 C|SG entsteht der
Zinsanspruch in dem Zeitpunkt, in dem das Deckungs-
geschäft vorgenommen wird.
Schweiz: BG, Urteil v. 2.4.2015 - 4A_6L420I4 

- 
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S 89b HGB

Der Hand elsvertreter / Vertragshä nd ler ist berechti gt,

zur Vorbereitung eines ihm zustehenden Ausgleichs-
anspruches vom Unternehmer Auskunft über die von
diesem im letzten Vertragsjahr erzielten bilanzrecht-

lichen Deckungsbeiträge I - Roherträge - aus den von
ihm für den Unternehmer mit den Vertragsprodukten

abgeschlossenen Verkaufs- und Vermittlungs-
geschäften zu verlangen. Das Auskunftsrecht umfasst

auch die mit den Produkten realisierten Deckungs-

beiträge aus Ersatz- und Verbrauchsmaterialien sowie

aus den damit abgeschlossenen Wartungsverträgen.

Die Auskunft hat durch Mitteilung und Vorlage aller

Unterlagen zu erfolgen, die für die Entstehung, Fäl-

ligkeit und Berechnung der Deckungsbeiträge wesent-

lich sind.

Deutschland: LG Düsseldorf, Teilurteil vom 28.8.2015 -
33 0 rl9l12

Anmerkung
Zum Teilurteil des Landgerichts Düsseldorf vom
28.8.20t5 -330tt9112
RA Dr. Karl-Heinz Thume, Nürnberg

274

276

Vertriebsrecht

5 89b HGB; SS 123 Abs. 3 Nr.1, 131 Abs.1 Nr.1,
133 UmwG
Geht ein Agenturverhältnis durch eine auf der Seite des

Versicherungsunternehmens erfolgte Ausgliederung
auf ein anderes Unternehmen nach S 131 Abs. 1 Nr. 1

i.V.m. 5 123 Abs. 3 Nr.1 UmwG über und wird die
Beendigung dieses Agenturverhältnisses nach dem
Wirksamwerden der Ausgliederung herbeigeführt, so

handelt es sich bei der Verbindlichkeit nach S 89b HGB

gegenüber dem Versicherungsvertreter um eine Ver-
bindlichkeit im Sinne von S 133 Abs. 1 UmwG, für die
das Versicherungsunternehmen als übertragender
Rechtsträger haftet.

Deutschland: BGH, Urteil vom 13.8.2015 - VII ZR 901L4 - 265

5 87 Abs. 2 HGB

1. Wird dem Handelsvertreter in einer Vertriebsverein-
barung ein bestirnmtes Gebiet,,exklusiv" zugewiesen,
handelt es sich in der Regel um einen Bezirksschutz im

Sinne von 5 87 Abs. 2 HGB.

2. Ein Wettbewerbsverbot für den Unternehmer ist

möglich, bedarf aber einer eindeutigen vertraglichen
Vereinbarung. Die lnteressenlage des Handelsvertreters
mit Bezirksschutz lässt eine solche Vereinbarung nicht
naheliegend erscheinen, anders als beispielsweise bei
einem Vertragshändler, der nicht selten dqrauf ange-
wiesen ist, dass der Unternehmer einen Wettbewerb
durch einen Parallelvertrieb unterlässt.
Deutschland: OLG Karlsruhe, Urteil vom 6.11.2014 -
9 U s8lr4 270
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RA Jörg-Peter Kraack
Directors' Dealings bei Erwe¡{cs- und
Übernahmeangeboten

Injüngster Vergangenheit waren mehrere Erwerbs- und

Übernahmeangebote nach dem WpÜG zu beobachten,

hinter denen Mitglieder von Leitungs-, Verwaltungs-
oder Aufsichtsorganen der Zielgesellschaft standen. Bei

diesen Angeboten fällt eine sehr unterschiedliche Veröf-
fentlichungspraxis hinsichtlich derMeldung von auf das

Angebot hin eingelieferten Aktien als Directors' Dea-

lings nach $ 15a Abs. 1 V/pHG auf. Diese Divergenzen

sowohl beim Ob als auch beim Wie der Publizität von

Directors' Dealings lassen sich nur teilweise durch eine

Verwaltungspraxis der BaFin erklären und geben daher

Anlass zu einer umfassenden Untersuchung, die - so-

weit ersichtlich - noch aussteht. Hierfür besteht dieser

Tage umso mehr Anlass, als dass das Recht der Direc-
tors' Dealings durch die neue Marktmissbrauchsverord-
nung (MMVO) nicht nur eine neue Grundlage, sondern

mit dem Handelsverbot in Closed Periods sogar eine

einschneidende Flanke erhalten hat.

Prof. Dr Jan Schürnbrand
Rechtsfolgen von Verstößen gegen die EU-
Verordnung zur Abschlussprüfung

Ab dem 11 .6.2016 gilt die EU-Verordnung zur Ab-
schlussprüfung und bringt für Unternehmen von öffent-
lichem Interesse wichtige Neuerungen, etwa die Pflicht
zur externen Rotation des Abschlussprüfers und Rest-

riktionen bei sog. Nichtprüfungsleistungen. Ungeachtet

ihrer unmittelbaren A¡wendbarkeit muss die Verord-

nung mit den Regeln des nationalen Rechts verzahnt
werden. Das gilt insbesondere für die Rechtsfolgen von

Verstößen gegen die Vorgaben des Unionsrechts, die die

Verordnung und die revidierte Abschlussprüferrichtlinie
nur bruchstäckhaft regeln. Hierzu liegen das Abschluss-
prüferaufsichtsreformgesetz und der Regierungsentwurf
für das Abschlussprüfungsreformgesetz vor.

Steuer-Journal

RA FASTR Dr Markus Wollweber
Der Steuerirftum bei Umstrukturierung

Rechtsprechung
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BGH v. 5.11.2015 -I^IIZB 69114 89

Kapitalanleger-Musterverfahren, Foftsetzun g

des Ausgangsrechtsste¡ts nach teilrechts-
kråift igem Musterentscheid
OLG Münchenv.7.7.2015 - 15 V/ 1115/15 9l

Kapitalanleger-M usterveÉahren, Fortsetzung
des Ausgangsrechtsstreits nach te¡lrechts-
kräftigem Musterentsche¡d
OLG Münchenv.1.7.2015 - 20 W 1116115 93

Kündigung von lnhaberschuldverschreibungen
OLGMünchenv.22.6.2015-2IU 4719/14 94

Unternehmensbewettung
LGMünchen Iv.28.5.2O14 -5HK O2265'l/12 95
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KONZERNRECHT
Aktienrecht
Konzernhaftung: Entwurf eines Nachhaftungs-
gesetzes für Energiekonzerne
Dr. Marius Klotz, Münster
Die Betreibergesellschaften von Kernkraftwerken sind i.d.R.
durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge in die
Energiekonzerne eingebunden. Während der Bestandsdauer
dieser Verträge besteht eine,,Verlustdeckungshaftung". Die
Konzernmuttergesellschaften müssen anfallende Fehlbeträge
ausgleichen. Aufgrund des bestehenden,,5olidarpakts" be-
steht zudem für die Energieversorger eine Verpflichtung, die
Solvabilität der Betreibergesellschaften durch Beherrschungs-/
Gewinnabführungsverträge oder durch,,harte" Patronatserklä-
rungen aufrechtzuerhalten. Die Bindungen aus der Solidarver-
pflichtung enden voraussichtlich im Jahr 2022. Von diesem
Ze¡tpunkt an stünde es den Energiekonzernen frei, Unterneh-
mensverträge aufzukündigen. Dem versucht der Gesetzgeber
mit dem Entwurf eines Nachhaftungsgesetzes für Energiekon-
zerne entgegenzuwirken. Der Beitrag stellt die Eckpunkte des
Entwurfs dar und geht aufverfassungsrechtliche Bedenken ein.

Dl(1167080

STEUERRECHT

Umwandl u ngssteuerrecht

Umwandlungssteuerrechtliche Auswirkungen des
verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs i.S.d. 5 62
Abs.5 UmwG
StB Dipl.-Fw. Markus Suchanek / StB Dipl.-Bw. (FH) Paul

Hannweber, [L.M., beide Düsseldorf
Der Beitrag behandelt den Fall des sog. verschmelzungsrecht-
lichen Squeeze-outs anhand eines Praxisfalls. Er untersucht
die ertrag- bzw. umwandlungssteuerrechtlichen Auswirkun-
gen der Konzernverschmelzung und kommt zu dem Ergebnis,
dass die Zahlung der Barabfindung im Rahmen des Squeeze-
outs nach 5 62 Abs.5 UmwG keine schädliche Gegenleistung
i.S.d. 5 11 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 UmwStG darstellt und die Ver-
schmelzung zu Buchwerten erfolgen kann.

DKI 1 67082

BILANZRECHT/RECHNUNGSLEGUNG
Rechnungslegung

Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten
Prof. Dr. Patrick Velte, lüneburg / Dr. Martin Stawinoga,
Hamburg
Durch die sog. EU-CSR-Richtlinie müssen bestimmte Unterneh-
men ab dem 01.01.2017 eine nicht finanzielle Erklärung erstel-
len, die in den (Konzern-)Lagebericht, einen eigenständigen
Nachhaltigkeitsbericht oder lntegrated Report eingegliedert
werden kann. Neben diesem Ausweiswahlrecht besteht die
Möglichkeit, die formelle Prüfung um eine materielle Beurtei-
lung der CSR-spezifischen lnformationen durch eine unabhän-
gige lnstanzzu erweitern. Wenngleich die nationale Umsetzung
der EU-CSR-Richtlinie noch aussteht, hat s¡ch das BMJV in einem
Konzeptpapier für eine Weiterleitung der Mitgliedstaatenwahl-
rechte an die Unternehmen ausgesprochen. Da die (freiwillige)
Offenlegung von geprüften Nachhaltigkeitsberichten aus in-
ternationaler S¡cht in den letzten Jahren stark zugenommen
hat, ist es wenig verwunderlich, dass sich die empirische CSR-

Forschung aus ¡nternationaler Sicht diesem Thema angenom-
men hat. Der Beitrag stellt die zentralen Ergebnisse empirischer
Studien zu Ursache-Wirkung-Beziehungen bei der (freiwilligen)
Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten vor, die lmpulse für die
künftige Regulierung der nicht finanziellen Erklärung im deut-
schen Handelsrecht geben.

DKr r 69008

lnhaltsverzeichnis

Rechnungslegung

Ausgewählte Aspekte bei der Bankbilanzanalyse
und der Analys-e von Kennzahlen - Teil 2 -
WP/SIB Wolfgang Weigel, Frankfurt/M. / WP Lukas

Sierleja, London
Die Analyse von Bankabschlüssen, die regelmäßig auf Grund-
lage der veröffentlichten Jahres- und Konzernabschlüsse
erfolgt, stellt den Bilanzleser vor einige Herausforderungen.
Bei der quantiiativen Analyse der Abschlüsse kommt den
Leistungsindikatoren, der Segmentberichterstattung und den
branchenspezifi schen Kennzahlen eine besondere Bedeutung
zu, wobei sich der Analyst stets über die Ermessensspielräume
und die Schätzungsunsicherheiten bewusst sein muss.

DKr 1 69009

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
Aktienrecht
Ermittlung des zur Bestimmung einer angemesse-
nen Barabfindung maßgeblichen Börsenkurses

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22.06.201 5 - 12aW 5115

DKl 1 59r 25

Arbeitsvertragsrecht
Betriebsrentenanpassung im Konzern: Darlegungs-
und Beweislast beim Beherrschungsvertrag
BAG, Urteif vom 10.03.2015 -3 AZR739|13

DK1046502

STEUERRECHT

Körperschaftsteuer

vGA durch überhöhte Geschäftsführervergütungen
an den Kommanditisten der Mutter-KG nahestehen-
de Personen
BFH, Urteil vom 22.10.2015 - lV R 7/f 3

DKl 1 87758 5.49
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Grunderwerbsteuer
GrESt-Vergünstigung bei Umstrukturierungen im
Konzern

FG Düsseldorl Urteilvom 04.11.2015 -7 K1553115G8

DKl 1 68490 5.51
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Gleichzeitige Auswechslung sämtlicher Gesellschafter im We-
ge der Anteilsübertragung bei einer GbR (3.1 1 .20 1 5 - ll ZR 446/ 1 3)

BGH: Mit einer vereinfachten Auseinandersetzungsrechnung gel-

tend gemachter Ausgleichsanspruch in einer zweigliedrigen GbR

(1 3.1 0.201 s - lt zR 21 4 / 1 3)

BGH: Haftung von Access-Providern für Urheberrechtsverletzun-
gen Dritter (26.1 1.2015 - lZR174/14)

Gesetzgebung
Eundesregierung: ,,Ewiges Widerrufsrecht" - Gesetz für mehr
Rechtssicherheit bei lmmobilienkrediten beschlossen

Bundesregierung: Zustimmung zu weiterem Finanzmarktregulie-
rungsgesetz

EU-Kommissiqn: Besserer Marktzugang für EU-Unternehmen bei

öffentlichen Aufträgen in Drittstaaten

Aufsätze

Christian Heuking, RA, und Dr. Sibylle von Coelln, RAin

Die Neuregelung des 5 299 SIGB - Dâs Geschäfts-
herrenmodell als Mittel zur Bekämpfung der
Korruption?
Eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts wurde bereits seit
dem Jahr 2007 intensiv d¡skutiert, als ein hierauf abzielender Ge-

setzesentwurf beim Bundestag eingereicht, damals allerdings ab-
gelehnt wurde. lm Frühjahr 2014 legte das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz einen nahezu identischen Ent.
wurf vor. Dieser passierte im Herbst 2015 mit einigen Änderungen
sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat und trat am

26.11.2015 in Kraft. Das beschlossene Gesetz regelt neben den Vor-

schriften zur Amtsträgerkonuption insbesondere den 5 299 StGB

neu, der die Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Ver-

kehr zum Gegenstand hat. lm Beitrag wird zunächst ein Überblick
zu Entstehung und Zielen des Gesetzes gegeben, dem dann eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Geschäftsherrenmodell als

Erweiterung des 5 299 SIGB folgt.

Dr. Co¡nelius Simons, LL.M. (Cornell), RA, und

Dr. Dominik Kallweit, LL.M. (Wellington), RA

Quartalsberichte - Quartalsprüfung -
Prüferbestellung: Praxishinweise zu den Neuerungen
durch das TranspRllindRL-UG

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Ände-
rungsrichtlinie vom 20.11.2015 (TranspRLlindRL-UG) wurden die
gesetzlichen Vorschriften zur (vierteljährlichen) Zwischenmittei-
lung und zum Quartalsfinanzbericht gestrichen. lm WpHG zurück-
geblieben ist e¡nzig noch ein Hinweis auf die ,,Prüfung oder prüferi-

sche Durchsicht ... unterjähriger Finanzinformationen" in 5 37w
Abs. 7 WpHG. Auch die Börsenordnung der Frankfurter Wertpapier-
börse hat das Recht der Quartalsberichterstattung weiter liberali-
siert. Angesichts dieser linderungen fragt sich, welche Unterneh-
men künftig zur Erstellung von Quartalsberichten verpflichtet sind
(dazu ll.), welche inhaltlichen Anforderungen an.sie gestellt werden
(lll.), wann eine Prüfung bzw. prüferische Durchsicht der Berichte

angezeigt ist (lV.) und wie eine etwaige Prüferbestellung zu erfol-
gen hat (V.).

Entscheidung

OIG Köln: lnformationsverlangen des besonderen Vertreters im
einstweiligen Rechtsschutz
(4.12.2015 - 18U 149/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Markus Linnerz, LL:M. Eur., RA)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Keine Organschaft mit Nichtunternehmer - Zahlungen zur
Deckung der Betriebskosten als Entgelt (2.12.2015 -V R67/14)

BFH: Organschaft und Eingliederungsvoraussetzungen - Billig-

keitserlass (2.12.2015 -V R 15/14)

Aufsätze

Dr. Stefan Behrens, RA/FAStRiStB

Zur Reichweite der teleologischen Reduktion
desS6Abs.4GrEStG
Der Beitrag betrifft den Fall, dass eine Personengesellschaft von ei-

nem ihrer Gesamthänder ein Grundstück erwirbt und dieser Ge,

samthänder seine Beteiligung anschließend vor Ablauf von fünf
Jahren sukzessive reduziert und es dann zur Anwachsung f,es Ver-

mögens der Gesellschaft auf einen anderen Gesamthänder oder

zur Anteilsvereinigung kommt.

Dr. Martin Haisch, RA, und Jan Hüniken, Assessor

Erhebliche Verschärfung der Steueranrechnung
bei deutschen Aktien geplant

Am"l7.'12.2015 hat das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes

zur Reform der lnvestmentbesteuerung veröffentlicht. Der BMF-Ent-

wurf enthält die Revision des deutschen lnvestmentsteuergesetzes.

Zusätzlich zur Reform der deutschen lnvestmentfondsbesteuerung
schlägt der BMF-Entwurf erhebliche linderungen der Regeln über
die Anrechnung und Erstattung deutscher Kapitalertra$steuer auf
Dividenden vor, Hierdurch sollen sog.,,Cum/Cum"-Transaktionen
bekämpft werden. Die Regelungen werden, sowe¡t sie wie vorge-
schlagen eingeführt werden sollten, voraussichtlich zu massiven

Verwerfungen des deutschen Aktienmarkts führen.

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, RA/StB/FAStR, und

Dr. Florian Oppel, LL.M., RA

Der Vorschlag der EU-Kommission einer Anti-BEPS-
Richtlinie - ein erster Überblick
Die OECD hat im Rahmen des BEPS-Projekts Maßnahmen gegen le-

gale, aber von den Steuerverwaltungen als unangebracht bewerte-
te Steuervermeidungsstrategien mult¡national tätiger Unterneh-
men erarbeitet. Um eine EU-weit einheitliche Umsetzung einiger
besondärs relevanter Punkte zu gewährleisten, hat die EU-Kommis-

sion am 28.1.2016 eine Anti-BEPS-Richtlinie vorgeschlagen. Wird

diese einstimmig vom Rat der EU beschlossen, wären die Mitglied-
staaten zur Umsetzung der Vorgaben verpflichtet. Der Beitrag gibt
einen Überblick über den Entwurf der Richtlinie.

Dr. Christian von Oertzen; RA/FASIR, und
Dr. Manfred Reich, RA/FAErbRiStB

Neues Risiko für die Kunstsammlung des Unterneh-
mers durch die Unternehmenserbschaftsteuerreform
lm Fokus der Kunstsammler stehen derzeit die zu befürchtenden

Nachteile durch die Reform des Kulturgüterschutzgesetzes. Für

Kunstsammlungen von Unternehmern drohen allerdings auch

durch die Unternehmenserbschaftsteueneform neue Risiken. Für

den Erwerb von unternehmerischem Vermögen von mehr als 26

Mio. Eúro soll ein neues hochkomplexes Unternehmenserbschaft-

steuenecht in Kraft gesetzt werden.

Entscheidung

FG Düsseldorf: EU-rechtskonforme Berechnung des Freibetrags

bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht
(1 8.1 2.201 5 - 4 K 3 636/14 Erb)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidung
BFH: Gutschrift auf Kapitalkonto ll einer Personengesellschaft be-
deutet keine Gewährung von Gesellschaftsrechten
(29.7.2015-tVR1s/14)

Rechnungslegung
lA5B: Änderungen zu IA5 7,,Kapitalfl ussrechnungen"
ESMA: Stellungnahme zu ED /201 5/1 1

EFRAG: Stellungnahme zum Arbeitsprogramm des IASB

DPR: Tätigkeitsber¡cht 201 5

Wirtschaftsprüfung
IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf der Durchschn¡tts-
strompreisyerordnung
IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Reform der lnvestmentbesteuerung
IDW: Durchführung einer repräsentativen Auswahl (Stichprobe)

WPK: Stellungnahme zum AReg-RegE

WPK: Stellungnahme zur EBA-Konsultat¡on zu ,,Guidelines on com-
munication between competent authorities supervising credit in-
stitutions and statutory auditors"

Aufsatz

Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, WP/StB, und
Dr. Silja Maul, RAin

Sanktionierung von Verstößen gegen prüfungsbezo-
gene Aufsichtsratspflichten nach dem AReG-RegE

Die EU-Abschlussprüferreform aus dem Jahre 2014 erfordert -
wenn auch eher abstrakt - die Sanktionierung von Verstößen
gegen die neue EU-Gesetzgebung. Der Regierungsentwurf
(RegE) eines Abschlussprüfungsreformgesetzes (AReG), der am
16.12.2015 vom Bundeskabinett zur Umsetzung der EU-Reform
beschlossen wurde (vgl. dazu auch BlöinkMolter, BB 2016,
107ff), präsent¡ert nunmehr ein umfassendes Konzept, wie ein
solches Sanktionssystem für Verstöße gegen die prüfungsbezo-
genen Pflichten von Aufsichtsrats- bzw. Prüfungsausschussmit-
glieder bei Unternehmen des öffentlichen lnteresses aussehen
soll. lm Regelfall sollen mittels Ordnungswidrigkeiten solche Ver-
stöße von den zuständigen Behörden - dem Bundesamt für Ju-
stiz und der BaFin - sanktioniert werden. Das Strafrecht kommt
bei besonders gravierenden Verstößen m¡t Freiheitstrafen bis zu
einem Jahr, Geldstrafen oder Berufsverboten bis zu fünf Jahren
zum Tragen. Der Beitrag beleuchtet die diesbezüglichen Vor-
schriften des AReG-RegE und gibt Anregungen im Hinblick auf
eine 1:1-Umsetzung der EU-Vorgaben.

Entscheidung

BFH: Bewertungs- und Ansatzwâhlrecht nach 5 3 Umw5tG I 995 bei
Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft
(10.9.20i 5 - lV R49/14 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Sebastian Heß, RA/FAStR/StB)

Neuerscheinung Buch
Hommel/Rammert/lllüstemann, Konzernbilanzierung case by case
Lösungen nach HGB und IFRS

5. Auflage 2015,372 Seiten, € 37,90
ISBN: 978-3-8005 -5044-9 t lnfos unten www.shop.ruw.de

Die Woche im Blick

BAG: Betriebsrat - tU¡tÈåstimmung bei Umkleidezeiten
(17 .11 .2015 - 1 ABR 76113)

BAG: Verhältnis von Tätigkeitsmerkmalen und Tätigkeitsbeispielen
bei Auslegung einer Vergütungsordnung
(18.1 1.201s - 4 AZR 534/13)
BAG: Fehlentwicklung der betrieblichen Altersversorgung als sach-
lich-proportionale Gründe (1 0. 1 1 .201 5 - 3 AZR 390 / 1 4)

BAG: Widerspruch gegen den ,,Übergang des Arbeitsverhältnisses"
im Rahmen der Neuordnung des Postwesens
(16.7.201s - I AZR266/13)
BAG: Rechtsweg - Verweisung durch ein Gericht
(21j2.201 5 - 1 0 AS 9/1 5)

LAG Niedersachsen: Kündigung einer Fachkraft fúr Arbeitssicher-
heit (29.10.2015 - 45a951/.14)
ArbG Berlin: Kündigung der ehemaligen Leiterin Personal und Or-

ganisation der kassenärztlichen Bundesvereinigung
(2.2.2016 - 6 Ca 10908i 15 und 16 Ca 932/16)
ArbG Düsseldorf: Schadenersatz eines Eishockey-Profìs wegen
unberechtigter Dopingspene (4 Ca 7 518/ 1 5)

Aufsatz

Prof. Dr. jur. Wolfgang Kleinebrink

Der inhaftierte Arbeitnehmer - individualrechtliche
Folgen

GIeich mehrere prominente Personen des Wirtschaftslebens befan-
den oder befinden sich in Haft. Bei dem Manager Thomas Middelhoff
war Untersuchungshaft angeordnet worden. Der ehemalige Präsi-

dent des Fußballvereins Bayern München, Uli Hoeneß, ist rechtskräf-
tig zu einer Fre¡heitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden und
bereits Freigänger. Der Kunsthändler Helge Achenbach ist in Haft.
Diese in der Öffentlichkeit diskutierten Fälle werfen die Frage auf,
welche individualrechtlichen Folgen in diesen einzelnen Phasen ei-
ner lnhaftierung entstehen, wenn es sich nicht um Unternehmer
oder Organe von Unternehmen, sondern um Arbeitnehmer handelt.
W¡chtigen Fragestellungen wird im Beitrag nachgegangen.

Entscheidungen

.BAG: Schadensersatzanspruch Drittbetroffener bei 5treiks
(2s.8.201s - 1 AZR87s/13)

BAG: Anrechnung eines Praktikums auf die Probezeit eines Berufs-
ausbildungsverhältnisses
(19.i 1.201 5 - 6 AZR844/14- dazu BB-Kommentarvon
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Aktuelle Veranstaltung 201 6
Deutscher Compliance Preis 2016

28.04.2016, Hotel ScandiÇ Berlin

lnfos und Bewerbung: www.deutscher-compliance-preis.de

Die Erste Seite
Dr. José A. €ampos Nave EMBA (Accounting & Control-
ling), RA/FAStR/FAHaGesR

Aufbruchstimmung ¡m lran - alles, was
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Sonstige 8WL/Kapitalmarktrecht

Delisting und Börsenkurs
Ludwig Pil¡I, M.Sc. I Prof. Dr. Leonhard Knoll,
beide Würzburg
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-An-
derungsrichtlinie erfolgte die gesetzgeberische Umsetzung
eines gegenüber den Minderheitsaktionären abfi ndungsfrei-
en möglichen Rückzugs von der Börse. Grundlegende Annah-
me für diese gesetzliche Regelung ist, dass die Ankündigung
eines Delistings keine negativen Kursreaktionen zur Folge
habe. ln dem Beitrag wird gezeigt, dass diese Annahme einen
Trugschluss darstellt.

DBl 16555r

Handelsbilanzrecht/Rech nungslegun g

Zugangsbewertung von Warenkäufen bei
Skontogewähr: Beitrag der Mehrkomponenten-
geschäftssicht auf die Kreditierungsdebatte
Prof. Dr. Alexander Saumeister I Prof. Dr. Alois Paul
Knobloch, beide Saarbrücken
ln dem Beitrag wird die Debatte über eine mögliche Kredi-
tierung von Warengeschäften, die mit Skonto gewährt wer-
den, aufgegriffen und mögliche lmpulse analysiert, die von
der wachsenden Berücksichtigung von Mehrkomponenten-
geschäften in der Rechnungslegung ausgehen könnten.

D81159520

STEUERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht

Ermittlung fremdüblicher Zinsen bei
konzerninternen Finanzierungen
StB Dr. Sven-Eric Bärsch, Bonn/Rotterdam /
StB Dr. Christian Engelen, Bonn
Bei konzerninternen Finanzierungen führt die Bestimmung
der fremdüblichen Verrechnungspreise häufig zu Auseinan-
dersetzungen im Rahmen deutscher Betriebsprüfungen. Aus-
gehend von der Entscheidung des australischen Federal Court
in Sachen Chevron analysiert der Beitrag die Vorgaben der
deutschen Finanzverwaltung zur Bestimmung fremdüblicher
Darlehenszinsen.

D811891 10

Kapitalertragsteuer
Überarbeitetes Anwendungsschreiben zur
Abgeltungsteuer
Dipl.-Fw. (FH) Sascha Spieker, Düsseldorf
Der Beitrag stellt die wesentlichen Anderungen durch das
BMF-Schreiben und ihre Folgen anhand von Beispielen und
Hinweisen dar. Thematisiert werden u.a. die Rückerstattung
von Kreditsachbearbeitungsgebühren, die Stückzinsen-
besteuerung, Goldzertifi kate, die Teilkapitalrückzahlung, Vor-
schusszinsen, die Verlustverrechnung, die Behandlung von
Darlehen an nahestehende Personen und Beachtenswertes
bei Freistellungsaufträgen.

DBl r89801

KURZ KOMMENTIERT
Umsatzsteuer

Verfassungsmäßigkeit der Übergangsregelung in
5 27 Abs. 19 UStG zur Steuerschuldnerschaft bei
Bauleistungen
RiFG Prof. Dr. Volker Kreft, Bielefeld

DBl 189990

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Ëlnkommensteuer

Zurechnung von Einnahmen aus Finanztermin-
geschäften zu den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung
OFD NRW Kurzinformation ESt vom 21.01.2016

DBl r90067

Kapitalertragsteuer

Einzelfragen zur Abgeltungsteuer
BMF, Schreiben vom 18.01.2016

DBI 190065

I nvestmentsteuergesetz

Systematik der Abgeltungsteuer bei
lnvestmentfonds
BMF, Schreiben vom 15.12.2015

DBl 187905

Erbschaft-lschen kun gsteuer

vGA versus Schenkung
OFD NRW, Kurzinformation Sonstige Besitz- und
Verkehrsteuern vom 19.01.201ó

D81190066

ENTSCHEIDUNGEN
Einkommensteuer

Vertrag I iche Kaufpreisaufteilung
BFH, Urteil vom 16.09.2015 - lX R'12/14

DBl 187793

Einkommensteuerllohnsteuer
Aufwendungen für Besuchsfahrten des Ehegatten
keine Werbungskosten
BFH, Urteil vom 22.10.2015 - Vl R 22114

DBr187753

I nternationales Steuerrecht

Auslegung und Bindungswirkung einer
verbindlichen Auskunft ¡.S.d. S 89 Abs.2 Satz 1 AO

BFH, Urteil vom 12.08.2015 - I R 45114

Ð8118774s

Umsatzsteuer

Lieferung von Erstexemplaren eines Buches durch
einen Verlag an den Autor zu einem höheren Preis
als dem Ladenpreis
BFH, Urteil vom 2f .10.2015 - XlR22113

DBr 1 89863
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WIRTSCHAFTSRECH

AUFSATZ
Rechtsa nwaltsrecht

Die Neuordnung des Rechts der Synd

Prof. Dr. Martin Henssler / Akad. Rat Dr. Christian
Deckenbrock, Köln
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusan-
wälte hat der Gesetzgeber Voraussetzungen Seschaffen, die
eine statusrechtliche Anerkennung eines 5yndikusanwalts
als Rechtsanwalt erlauben. Damit ist Syndikusanwälten e¡ne
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung zugunsten einer Versorgung in den be-
rufsständischen Versorgungswerken möglichen. Diese Be-
freiung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch rück-
wirkend beantragt werden, allerdings ist der Antrag bis zum
01.04.2016 zu stellen. Der Aufsatz untersucht Anforderungen
und Verfahren für die Zulassung eines Unternehmensjuristen
als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt). Der Gesetzgeber
beabsichtigt damit aber keine vollständige Gleichstellung mit
einem n¡edergelassenen Anwalt, daher werden die Stellung,
die Berufspflichten sowie die Vertretungs- und Tätigkeitsver-
bote der Syndikusanwälte eingehend erläutert und aktuelle
Fragen zur Auslegung der Neuregelung erörtert.

DBI t89850

KURZ KOMMENTIERT
lnsolvenzrecht

Erstattungsanspruch gegen den Director e¡ner ¡n
Deutschland tätigen Limited nach 5 64 GmbHG
RA Dr. Christoph von Wilcken, Eerlin

DBl r 88434

ENTSC}IE¡DUNGEN
lnsolvenzrecht

Bereicherungsanspruch eines Sicherungszessionars
gegen den lnsolvenzverwalter bezüglich des durch
lnsolvenzanfechtung gegeni.iber einem Zweitzessio-
nar Erlangten
8GH, Urteil vom 22.10.2015 - IXZR171114

DBl 165530

lnsolvenzrecht

Zur Gläubigerbenachteiligung im Rahmen der lnsol-
venzanfechtung bei einer Kontenpfändung durch
das Finanzamt
BGH, Beschluss vom 03.12.2015 - IXZR 1311f 5

DBl 189722

lnsolvenzrecht

Unzulässigkeit einer Präklusionsregelung im lnsol-
venzplan auch im Fall eines Antrags auf Restschuld-
befreiung
BGH, Eeschluss vom 03.12.2015 - lX ZA 32/14

DBI 189121

Wettbewerbsrecht
Zur Haftung eines Unternehmers für wettbewerbs-
widrige lnhalte auf der lnternetse¡te eines Dritten
durch Setzen eines Links
BGH, Urteil vom '18.0é.2015 -lZR74l14
DBI 1s8358
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Sozia lversicheru ngffarifvertragsrecht
Nachforderungen der Deutschen Rentenver-
sicherung wegen der Tarifunfähigkeit der CGZP

RA/FAArbR Dr. Alexander Bissels, Köln
Das BSG hat die erste Entscheidung zu den Nachforderungen
der Deutschen Rentenversicherung aufgrund der unwirksamen
Tarifverträge der CGZP gefällt und so erstes L¡cht in d¡e soz¡al-

versicherungsrechtlichen Folgen gebracht. Es werden insb. die
Praxisauswirkungen der Entscheidung dargestellt und erläutert.
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Arbeitneh merü berlassu ng

lllegale Arbeitnehmerüberlassung identifi zieren -
Kriterienkatalog als Lösung?

Prof. Dr. Peter Schüren, Münster
Der Diskussionsentwurf des BMAS für die Reform der Zeitarbeit
und Werkverträge sieht u.a. die Einführung eines Kriterienkata-
logs in das BGB vor, um die ldentifikation illegaler Überlassung zu

erleichtern. Doch ist das wirklich die Patentlösung? Eine kritische

Auseinandersetzung mit den geplanten Regelungsinhalten.

DBl 1 88422 s.234

KURZ KOMMENTIERT
Haftungsrecht
Organisationsverschulden des Arbeitgebers und
Arbeitnehmerhaftung bei Kartellverstößen
Dr. iur. Alexander Eufinger, Siegen

s.225 * Ð81188085

ENTSCHEIDUNGEN
Arbeitskampfrecht
Nur mittelbar von einem Streik betroffene Dritte
erhalten keinen Schadensersatz
BAG, Urteil vom 25.08.2015 -1 AZR754|13

DBl 168601

s.227 Haftu ngsrecht/l nsolvenzrecht

Geschäftsführer haftet grds. nicht persönlich für
lnsolvenzsicherung bei Altersteilzeitverträgen
LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom
28.10.2015 -35a111114
DBl r88230

s,229 Befristu ngsrecht

Betriebsvereinbarung kann Altersgrenzenregelung
zur Befristung von Arbeitsverhältn¡ssen festlegen
BAG, Urteil vom 13.10.2015 - 1 AZR 853/13
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FINANZIERUNG

Kapitalmarktfi nanzierung/Entwicklungsperspektiven'
Zustand und Perspektiven der
Kapitalmarktfi nanzierung in Deutschland
Prof. Thorsten Becþ Ph.D., London / Prof. Dr. Christoph
Kaserer, München / Prof. Dr. Marc Steffen Rapp,

Marburg
Die Autoren haben sich im Rahmen des durch das Bundesminis-
terium fürWirtschaft und Energie (BMWi) in Auftrag gegebenen
Forschungsprojekts,,Beteiligungs- und Kapitalmarktfi nanzie-
rung im deutschen Finanzsystem: Zustand und Entwicklungs-
perspektiven" m¡t dem Zustand und den Entwicklungspers-
pektiven des deutschen Kapitalmarkts auseinandergesetzt. Es

wird gezeigt, dass der hiesige Kapitalmarkt im internationalen
Vergleich deutlich kleiner ist. Eine wesentliche Ursache hierfür
liegt in den Rahmenbedingungen der Altersvorsorge.

cF t189714

KAPITALMARKT

Akt¡enmarkt/Renditeprognose/Kurs-Gewin n-Verhältnis

Rationale Renditeprognosen: Die nächsten zehn
Jahre am deutschen Aktienmarkt
Priv.-Doz. Dr. Christian Walkshäusl, Regensburg
Der Beitrag untersucht die Anwendbarkeit eines von John
Bogle für den US-amerikanischen Aktienmarkt entwickelten
Renditemodells auf den deutschen Aktienmarkt. Die drei
Komponenten: (1) beobachtbare Dividendenrendite zu Beginn
der Anlageperiode, (2) jährliche Wachstumsrate der aggregier-
ten Unternehmensgewinne sowie (3) annualisierte prozentu-
ale Veränderung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses während der
Anlageperiode können demnach ex-post nahezu vollstän-
dig die tatsächlich realisierten Renditen am Gesamtmarkt in
10-Jahres-Zeiträumen approximieren und ex-ante einen ratio-
nalen Rahmen zur Prognose der ztrkünftig zu erwartenden
Renditen liefern.

cF1'167785

lnvestitionsentscheidung/Sin Stocks/Rendite

Sin lnvesting - Eine Analyse unethischer
lnvestments
Kathrin Lesser, M.Sc. / Bernd Huber, M.Sc. /
Prof. Dr. Klaus Röder, alle Regensburg
Die Arbeit analysiert die finanzielle Performance von globalen
und regionsspezifischen unethischen lnvestments aus der Ta-
bak-, Alkohol-, Glücksspiel- und Rüstungsbranche im Vergleich
zu ethischen lnvestments und dem Gesamtmarkt. ln einem
Zeitraum von 1999 bis 2013 erzielen unethische lnvestments
eine Outperformance gegenüber dem Markt. Dabei scheinen
die Tabak- und Alkoholbranche die Outperformance zu tragen.

cF1167786

Börsenentwicklung/lnitial Public Offering

Das Neuemissionsjahr 2015 überzeugt nur auf den
ersten Blick - viel Licht und viel Schatten
Dr. Konrad Bösl, München
lm Jahr 2015 gab es in Deutschland 14 Neuemissionen mit
einem öffentlichen Angebot. Das Platzierungsvolumen
betrug etwas mehr als 6,1 Mrd. €. Gemessen daran war 2015

das stärkste Neuemissionsjahr se¡t 2007. Eine differenzierte
Analyse zeigt allerdings, dass das Neuemiss¡onsjahr 2015 kel-
neswegs so erfolgreich war. Betrachtet man zusätzlich die Zahl

der missglückten Börsengänge und die schlechte Performance

der Neuemissionen insgesamt und gegenüber dem Gesamt-

markt, dann muss die Bewertung anders ausfallen.

cF1 187982

www.cf-fachportal.de

BEWERTU NG

Unternehmensbewertung/Ewige Rente

Continuing Value in Disunion: Steady State or Value
Neutrality?
Prof. Dr. Leonhard Knoll, Würzburg
Der Beitrag setzt sich mit zwei elementaren Anforderungen an

die ewige Rente auseinander: dem ,,eingeschwungenen Zu-
stand" und der Barwertneutralität von lnvestitionen. Während
Ersterer nur möglich ist, wenn die Buchrendite des Altkapitals
gleich der (Buch- und) Marktrendite von lnvestitionen in der
ewigen Rente ist, erfordert Letztere, dass diese Marktrendite
von lnvestitionen dem Diskontierungszins entspricht. Beide
Anforderungen können gemeinsam nur bei einer Äquivalenz
von Buch- und Marktwert erfüllt werden - eine ebenso selte-
ne wie verquere Situation, die eine besondere Unternehmens-
bewertung überflüssig macht. Entsprechend muss man sich
regelmäßig bei Beginn der ewigen Rente entscheiden, wie
man dem Anforderungszwiespalt begegnet: lm Normalfall
sollte der eingeschwungene Zustand der Barwertneutralität
vorgezogen werden.

cFl 1 88534

Bilanzana lyse/Plan u ngsrechnung/Ka pital kosten

Kapitalkosten im Spannungsfeld zwischen Rendite
und Risiko
Dr. Marc Castedello, München / Stefan Schöniger,

Hamburg
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führt jährlich
eine Kapitalkostenstudie mit dem Ziel durch, die von den bi-
lanzierenden Unternehmen im Rahmen des lmpairment Tests

nach IFRS/IAS verwendeten Kapitalkosten zu erheben und
auszuwerten. Neben den Kapitalkosten wurden die teilneh-
menden Unternehmen zu den dem lmpairment Test zugrunde
liegenden Planungsrechnungen und den langfristigen Wachs-

tumserwartungen befragt - mit dem Ziel, Rückschlüsse auf
die Risikoäquivalenz zwischen den Planungsannahmen und
den Kapitalkosten zu ziehen. Der Beitrag fasst die wesentli-
chen Ergebnisse der Studie zusammen.

cFl169277

MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Strategie/Erfol gsmessu n g

Konzepte der Erfolgsmessung bei M&A-Transaktionen

Prof. Dr. Thomas Loy / Georg Stammel, M.Sc.,

beide Bayreuth
Der Beitrag stellt Konzepte der Erfolgsmessung von M&A-
Transaktionen vor und vergleicht diese kritisch. Die jahresab-

schlussbasierte Messung fußt auf Analysen der Veränderung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Produktivität "

und Effizienz der Wertschöpfung im Zuge derTransaktion. Die

kapitalmarktor¡entierte Messung basiert darauf, dass Aktien-
kursänderungen bei Ankündigung der Transaktionen deren
vom Markt durchschnittlich erwarteten Erfolg ausdrücken.
Darüber hinaus wird noch auf die weniger verbreitete ereigni-
sorientierte Messung (2.8. über Wiederverkaufsraten), Insider-
befragungen, insbesondere von Managern und Beratern, und
Fallstudien eingegangen.

cF't169278 s.38
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